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Als Beispiel wird § 32 Abs. 1 BDSG angegeben, durch den private Ermittlungen erlaubt sind, 
auch wenn ein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt. Fehlt eine solche Legitimation 
und besteht gleichzeitig der Anfangsverdacht, seien parallele Ermittlungen nicht mehr er-
laubt. Mit Hilfe von Modellen werden die Ausführungen weiter untermauert. Als praktisches 
Beispiel wird das Geldwäschegesetz herangezogen. Hier übernehmen die Unternehmen die 
laufende Überwachung und werden dazu gesetzlich berechtigt und verpflichtet. Tritt das 
Stadium eines Verdachts ein, so muss unverzüglich die festgelegte staatliche Behörde in-
formiert werden. Gleichzeitig darf nichts unternommen werden, was den möglichen Straftä-
ter warnen könnte, z. B. keine Kündigung bestehender Vertragsverhältnisse. Eigene Maß-
nahmen sind folglich nicht erlaubt. Diese „Verstaatlichung“ privater Akteure wird kritisch be-
leuchtet. 

Dieses wirft die Frage nach den Grenzen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes auf. Dieses 
ist unterschiedlich geschützt, abhängig vom privaten oder staatlichen Eingriff. Es greifen 
entweder die Schranken des Verfassungsrechts (vertikale Ebene) oder des Zivilrechts (hori-
zontale Ebene). Dabei dürfen die Ermittlungen die Schranken nicht überschreiten, damit die 
Verwertbarkeit der Beweise gewährleistet bleibt. Die Überschreitung wird durch die Güter- 
und Interessenabwägung festgestellt. Dieses wird anhand von Beispielen erläutert, wie dem 
Zugriff privater Ermittler auf den Emailverkehr von Mitarbeitern. 

Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass im Strafprozess Beweise nur verwertbar sind, wenn 
es gesetzlich legitimiert ist. Dogmatisch betrachtet ist danach das Beweisverwertungsverbot 
die Regel, während die Verwertbarkeit die Ausnahme ist. Dieses hat Auswirkungen auf Be-
weise, die illegal von privaten Ermittlern erlangt und an die staatlichen Stellen weitergelei-
tet wurden. Nur wenn hypothetisch die staatliche Beweiserhebung rechtmäßig gewesen 
wäre, darf der Beweis verwertet werden. 

II. Fazit: 
Der Autor setzt sich entsprechend seinem Ziel wissenschaftlich mit der Problemstellung 
auseinander. Er leitet seine Thesen nachvollziehbar und logisch aus dem Staatsrecht, den 
Grundrechten (Persönlichkeitsrechten) und dem Straf- und Zivilprozessrecht ab. 

 

 

Rechtsanwalt Sebastian Baur, Flensburg-Handewitt 

AnwaltFormulare Strafrecht, Erläuterun-
gen und Muster 

Breyer/Endler (Hrsg.), 3. Auflage 2013 

Seit das Internet zum Allgemeingut gehört, sind Formulare und Muster jeder Art wie Sand 
am Meer verfügbar. Genau in dieser Fülle liegt die Gefahr für den gedankenlosen Anwender, 
dem sie doch gerade Hilfestellung bieten sollen. Gut, wenn man da eine Sammlung zur 
Hand hat, die für Qualität bürgt und sich eine Vollständigkeit nicht anmaßt, sich vielmehr ih-
rer Grenzen bewusst ist und versucht, diese durch Struktur, Praxisbezug und pointierte Er-
läuterung auszuweiten. 

Die AnwaltFormulare Strafrecht stehen hierfür seit ihrer Erstausgabe im Jahr 2006. Mit der 
3. Auflage legen die Herausgeber eine den aktuellen Entwicklungen im Strafrecht folgende 
Neubearbeitung vor, im neuen Gewand (bedingt durch einen Verlagswechsel), aber ihren 
Grundsätzen treu bleibend. 

Anders als der Titel vielleicht vermuten ließe, handelt es sich bei dem 1146 Seiten umfas-
senden Werk dabei nicht nur um eine Ansammlung von Formularen und Mustern, man hält 
vielmehr ein umfassendes Handbuch in der Hand, eine Arbeitshilfe, die jedem Muster um-
fassende rechtliche Einführungen und Erläuterungen zum Thema voranstellt. 

Dabei bietet zwar der grobe Aufbau nichts Neues im Vergleich zu strafrechtlichen Handbü-
chern anderer Herausgeber. Er orientiert sich zweckgemäß am zeitlichen Ablauf des straf-
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rechtlichen Mandats und Verfahrens, von der Mandatsübernahme über die Wiederaufnah-
me bis hin zu einer Darstellung spezieller Deliktsbereiche. 

Eine Besonderheit bieten aber durchgehend die einzelnen Kapitel: Jedem vorangestellt ist 
ein „typischer Sachverhalt“, den sowohl ein theoretischer Erläuterungsteil wie auch die das 
Kapitel abschließenden Muster und Formulare aufgreifen. Vereinzelte Checklisten runden 
den Eindruck gelungener Praxisbezogenheit ab, der nochmals durch die Autorenliste ver-
stärkt wird: 22 erfahrene Strafrechtler aus der Praxis, zumeist aus der Anwaltschaft und mit 
dazugehörigem Fachanwaltstitel im Strafrecht, oftmals mit zusätzlicher themenbezogener 
Spezialqualifikation. So erfüllt das Buch die Erwartung, dass etwa das Steuerstrafrecht von 
Wirtschaftsjuristen und einem Finanzwirt und Steuerberater bearbeitet wird. 

Inhaltlich wurde das Werk an einigen Stellen erheblich ergänzt und aktuellen Entwicklun-
gen im Strafrecht angepasst. 

Neu sind: 

• Eine umfassende Kommentierung zur Neuregelung der Verständigung im Straf-
verfahren durch das Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren: 
Seit der Vorauflage hat die Verständigung im Strafverfahren in dem Gesetz zur 
Regelung der Verständigung im Strafverfahren eine gesetzliche Regelung erfah-
ren. Dies machte eine vollständige Neubearbeitung dieses Themas erforderlich. Es 
werden die maßgeblichen Neuregelungen vorgestellt und das nunmehr gesetz-
lich erforderliche Verfahren erläutert. Die wahre Stärke eines Handbuches zeigt 
sich allerdings immer in seinen praktischen Hinweisen: Die Theorie ist wichtig, 
hilft aber in der Verhandlungssituation oftmals nicht weiter. Es fällt positiv auf, 
dass sich dem Kapitel ein doch recht langer Teil mit „Praktischen Hinweisen zur 
Verständigung“ anschließt, obwohl gerade in diesem Bereich wohl kaum allge-
meingültige Ratschläge möglich sind. 

• Ausführungen zu den außerstrafrechtlichen Folgen der Straftat: Das strafrechtli-
che Mandat mag für viele mit dem Urteil enden, die Beziehung zum Mandanten 
dauert gerade in Wirtschaftsstrafsachen oftmals an: in zivilgerichtlichen Verfah-
ren, denen das strafrechtliche Urteil als Grundlage dient. Die entsprechend erfor-
derliche Weitsichtigkeit mahnen die Herausgeber im Vorwort an, und versuchen 
mit einem eigenen neuen Kapitel über die außerstrafrechtlichen Folgen der Straf-
tat hier Hilfestellung zu geben. Dabei wird den zivilrechtlichen Folgen leider nur 
knapper Raum gegeben. Sehr ausführlich dagegen ist die Darstellung über die 
möglichen beruflichen Folgen. Abgerundet wird das Kapitel mit einem Überblick 
über ausländer- und familienrechtliche Folgen. 

• Ausführungen zum Verhältnis Strafverfahren und Presse: Korrespondierend mit 
der stetig gewachsenen Bedeutung der Medien wird dem Thema „Strafverfahren 
und Presse“ mit einem eigenen Kapitel breiter Raum gewährt. Dort wird nicht nur 
der Umgang mit der Presse im unmittelbaren Zusammenhang mit der Hauptver-
handlung dargestellt (Verbot von Filmaufnahmen etc., Hausrecht), sondern auch 
presserechtliche und zivilrechtliche Möglichkeiten zum Schutz des Mandanten 
bzw. zur Abwehr persönlichkeitsbeeinträchtigender Berichterstattungen umfas-
send erläutert und mit Mustern ergänzt. Diesbezüglich hebt sich das Werk von 
vergleichbaren Werken ab. 

• Eine Darstellung der Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht: Bei 
dem etwas unscheinbaren, in der Praxis für die Breite der Strafverteidiger wohl 
weniger relevanten neu aufgenommenen Thema der Verfassungsbeschwerde 
zum Bundesverfassungsgericht zeigt sich die Stärke des Buches als praktischer 
Leitfaden für die strafrechtliche Anwaltstätigkeit: Weniger verfassungsrechtliche 
Grundfragen stehen im Mittelpunkt, als vielmehr organisatorische und praktische 
Hinweise, die den Leser an das heranführen, was konkret zu tun ist, wenn Man-
dant und Anwalt sich zur Erhebung oder jedenfalls ernsthaften Prüfung einer Ver-
fassungsbeschwerde entschließen. Daneben ist das weitere Verfahren nach Erhe-
bung der Beschwerde beschrieben. Für die vertiefte Auseinandersetzung schließt 
das Kapitel mit einer Liste ausgewählter Entscheidungen des Bundesverfassungs-
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gerichts zu Verfassungsbeschwerden ab, die nicht den Ausgang des Verfahrens 
betrafen. 

• Eigene Kapitel zur Beratung in Großverfahren, also Kapital-, Wirtschafts- und 
Steuerstrafsachen: Gemessen an der Zahl aktiver Strafverteidiger ist die Zahl straf-
rechtlicher Großverfahren überschaubar. Konsequenz: Gerade hier mangelt es 
oftmals an Erfahrung. Von einem guten Handbuch erwartet man dann zumindest 
einen ersten handfesten Überblick. Hieran wagt sich nunmehr auch das vorlie-
gende Werk mit neuen, für ein allgemeines strafrechtliches Handbuch durchaus 
ausführlichen Kapiteln zum Kapital-, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Besonder-
heiten im Verfahren, die die jeweiligen Straftaten mit sich bringen, werden her-
ausgestellt, etwa was den Umgang mit den oftmals vielzähligen Verfahrensbetei-
ligten angeht. Sehr angenehm ist, dass die Darstellung der materiellen Grundla-
gen der jeweiligen Straftaten eher knapp gehalten ist, dafür umso mehr Raum für 
konkrete Verfahrensbesonderheiten und praktische Hinweise bleibt. 

Neben diesen Neuerungen finden sich selbstverständlich die zu erwartenden Kapitel über 
die Mandatsübernahme, die Verteidigung im Ermittlungs-, Zwischen- und Hauptverfahren, 
die Verteidigung des in Untersuchungshaft sitzenden Mandanten, Rechtsmittel, Hand-
lungsmöglichkeiten in Strafvollstreckung und -vollzug, Hinweise zur Tätigkeit für Geschä-
digte und Zeugen, zum StrEG und zu weiteren besonderen Deliktsbereichen, wie etwa dem 
Straßenverkehrsrecht. 

Alle diese Themen sind nach bereits beschriebener Konzeption aufbereitet: Darstellung ei-
nes typischen Sachverhalts und grundsätzliche Einführung in die maßgeblichen Normen, 
wobei der Schwerpunkt erfreulicherweise eher nicht auf einer dozierenden Erklärung mate-
riellen Rechts liegt, sondern auf einer Darstellung taktischer, strategischer und prozessualer 
Möglichkeiten und Besonderheiten. 

Die sich jedem Kapitel anschließende Fülle an Mustern, Formularen und Checklisten (auch 
solcher für ein Buch aus dem Strafrecht ungewöhnlicherer Art, etwa Muster einer vorprozes-
sualen Abmahnung gegenüber der Presse) macht das Werk zu einem praktischen Leitfaden, 
der uneingeschränkt zu empfehlen ist. 

Die im Vergleich zu den Vorauflagen erhebliche inhaltliche Erweiterung hat nicht gescha-
det, sondern wertet das Werk auf. Der für diese Erweiterung in Kauf genommene Verzicht 
auf das bisher enthaltene Kapitel „Kosten/RVG“ fällt deshalb nicht negativ auf. 

 

Rechtsanwalt Detlev Stoffels, Paderborn 

Pirmurat, Said: Legitimation der Errich-
tung des Obersten irakischen Strafge-
richtshofes (ursprünglich irakisches Son-
dertribunal) 

2012, 332 Seiten, 84,90 €, ISBN 978-3-428-13953-8 

Der irakisch-stämmige Autor hat dieses Werk in der Reihe „Beiträge zum Internationalen 
und Europäischen Strafrecht“ im Jahre 2011/2012 als Dissertation an der Georg-August-
Universität in Göttingen vorgelegt. Betreut wurde er von Herrn Professor Dr. Kai Ambos. 

Ich möchte Ihnen dieses Buch ans Herz legen. Nicht, weil es sich mit einer Thematik befasst, 
mit der Sie in der nächsten Zukunft erwarten müssen konfrontiert zu werden, sondern weil 
dieses Buch von dem Gegenstand unseres Berufes handelt, obgleich wir in unserer zivilisier-
ten und hochkomplexen Gesellschaft, zumal, wenn wir im Wirtschaftsstrafrecht tätig sind, 
diese Form des strafrechtlich relevanten Handelns gar nicht (mehr) kennen. Dieses Buch 
handelt von dem, was Menschen einander antun können und von einer Gesellschaft am Bo-
den, ohne ein funktionierendes Justizsystem und wie man versucht, Gerechtigkeit (wieder?) 
einzuführen. Wenn Sie Ihren Beruf mit Begeisterung ausführen, dann wird Sie dieses Buch 


